
verrichtersa
Ausschussstempel



1

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling

Bundesminister für Post und Telekommunikation a. D.

Hoher Repräsentant und Sonderbeauftragter der Europäischen Union

für Bosnien und Herzegowina a. D.

An die Mitglieder des Innenausschusses und an die Beteiligten für die öffentliche Anhörung

des Innenausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf mich zunächst einmal bedanken für die Einladung zu dieser Anhörung. Wir befinden

uns gerade in einer Zeit außerordentlich bedauerlicher Vorfälle, wo Zwangsmaßnahmen von

deutschen Behörden gegen Flüchtlinge ergriffen werden, die jahrelang bei uns gelebt haben

und Deutschland bereits als ihre Heimat empfinden.

Im Moment werden gerade jene Flüchtlingsgruppen aufs Korn genommen, wie z. B. Roma,

Sinti oder Ashkali, die bisher, wegen ihrer Unterdrückung und Diffamierung in ihren

ursprünglichen Heimatländern, von Zwangsrückführungen verschont geblieben waren.

Obwohl sie dieses Schicksal über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte erdulden mussten, wurden

jetzt Beschlüsse der deutschen Innenministerkonferenz gefasst, durch die, ohne Rücksicht auf

dieses Schicksal, durch sogenannte Rückkehrabkommen, ihre Duldung bei uns aufgehoben

wird, und sie zwangsweise in ihre ehemaligen Ursprungsländer abgeschoben werden.

Obwohl immer wieder klare Dokumentationen und Analysen zeigen, dass dort ihre Existenz

weder erwünscht noch erträglich ist, setzen sich die Innenminister über diese Fakten

bedenkenlos hinweg. Die fundierten Analysen von Sachverständigen von internationalen
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Organisationen, wie z. B. die UN, UNHCR, OSCE, um nur einige zu nennen, bleiben völlig

unbeachtet, genauso wie die Appelle des UN Generalsekretärs Ban Ki-moon sowie des

Menschenrechtskommissars der Europäischen Union Thomas Hammarberg. Aufgrund dieser

Untersuchungen wurde dringend vor weiteren Flüchtlingsrückführungen in den Kosovo

gewarnt. Auch der deutsche Bundestag hatte bereits im Jahr 2000 vor einer solchen

bedrohlichen Entwicklung gewarnt und einen entsprechenden Appell vom 30. Juni an die

Bundesregierung gerichtet, um Einfluss auf die Bundesländer zu nehmen und eine solche

Fehlentwicklung zu stoppen, und auch hier wurden die Minderheiten Roma und Ashkali

ausdrücklich genannt. Dieser Antrag wurde von einer großen Mehrheit im deutschen

Bundestag beschlossen. (Siehe hier Anlage I „Humanitäre Grundsätze in der

Flüchtlingspolitik beachten“)

Da man diesem Bundestagsbeschluss absolut zuwider handelt, sind wir in diesen Monaten in

eine dramatische Lage gekommen. Einzelne Gerichte stoppen die Zwangsmaßnahmen der

Ausländerbehörden und der Polizei. Diese verängstigten Roma flüchten in das Kirchenasyl

oder in den Untergrund, während die Polizei die nicht gefassten Flüchtlinge zur Fahndung

ausschreibt. (Siehe Anlage III Aktuelle Zeitungsartikel.) Die übrigen Flüchtlingsgruppen

derselben Kategorie befinden sich in Angst und Schrecken, und fürchten, dass sie alsbald das

gleiche Schicksal erleiden müssen. Dies ist für diese Menschen wirklich eine psychologisch

traurige Anknüpfung an die Pogrome der Vergangenheit. Nicht genug, was diesen Menschen

in der Vergangenheit in der Nazizeit passiert ist, jetzt erfüllt es einen auch noch mit Trauer

und Scham, wie diese Menschen heute bei uns behandelt werden. Es stellt sich hier wirklich

die Frage, wie es bei den Entscheidungen auf diesem Gebiet bei den verantwortlichen

zuständigen Instanzen zu solchen krassen Fehlurteilen kommen kann, so dass

Menschenrechtsverletzungen, Unglück, Leid, Untertauchen in die Illegalität und erneute

Flucht für diese Menschen unausweichlich sind.
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Wie kann es bei unseren Erfahrungen und unserer Geschichte zu solch fatal falschen

Entscheidungen und Maßnahmen kommen? Mit Sicherheit ist hier nicht böser Wille

ausschlaggebend, sondern eine zu langsame Reaktionsfähigkeit, auf die sich schnell

ändernden Herausforderungen unserer Zeit. Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, zu Beginn

des Wirtschaftswunders, sind eine riesige Zahl von Ausländern auf Wunsch der deutschen

Politik und Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft, als sogenannte Gastarbeiter in die

Bundesrepublik geströmt. Kaum hat man sich darüber Gedanken gemacht, ob man diese

Menschen auf lange Zeit oder vielleicht sogar für immer behalten wird; oder ob sie nach

kurzer Zeit das Land wieder verlassen werden. Der erstere Fall ist weitgehend eingetreten,

doch wurde nichts unternommen, die Integration dieser Ausländer rechtzeitig für die

Erwerbsgeneration, wie für ihre Kinder in die Wege zu leiten. Erst als die krisenhaften

Entwicklungen sichtbar wurden, hat man entsprechende Maßnahmen beraten und schließlich

getroffen, jedoch leider fast durchgehend zu spät.

Mit dem Krieg im Balkan startete eine riesige Flüchtlingswelle. Deutschland wurde mit

Asylanträgen förmlich überflutet und war weder politisch noch instrumental darauf

vorbereitet, Massen von Asylverfahren mit entsprechender Schnelligkeit und mit klaren

Kriterien vorzunehmen. Wir waren in keiner Weise auf einen solchen Ansturm vorbereitet.

Als die Flut der hereinströmenden Flüchtlinge Ausmaße angenommen hatte, die praktisch

nicht mehr zu bewältigen waren, dachte man über eine neue Asylgesetzgebung nach, obwohl

gerade das Institut des Asyls, aufgrund der Erfahrungen mit der Nazizeit, als ein hohes Gut

unserer neuen Werteordnung in der Bundesrepublik Deutschland angesehen wurde. Da die

Politik an der Fiktion festgehalten hat, dass auch diese Menschen letztendlich nur gastweise

als Flüchtlinge bei uns untergebracht werden, weil Deutschland in seinem Selbstverständnis ja

kein „Einwanderungsland“ sei, sind wir auch hier von falschen Fakten und



4

Zukunftsentwicklungen ausgegangen. Der Aufenthalt wurde aus diesem Grunde so erschwert,

dass die Zahl der sich Integrierenden möglichst klein gehalten wurde. Dass auch hier die

Politik nicht auf der Grundlage der wirklichen Fakten gemacht und wiederum die Fiktion

aufrecht erhalten wurde, dass auch diese Menschen nur zeitweise als Gäste untergebracht

werden, brachte sowohl die Gesetzeslage wie auch unser eigenes Bewusstsein in eine erneute

Schieflage. Die stereotype Behauptung „Deutschland sei kein Einwanderungsland“ wird,

entgegen aller mathematischen Fakten, bis heute nicht nur bei den Stammtischen, sondern bis

in die politische Auseinandersetzung, beibehalten. Auch hier ist die Erkenntnis der Wahrheit

der Fakten ein mühsamer Prozess, weil man die Wahrheit eben nicht zur Kenntnis nehmen

will.

Aus diesem Grunde muss sich nun, zehn Jahre nach dem ersten Bundestagsbeschluss, der

absolut korrekt auf die wirklichen Gefahren hingewiesen hat, der Deutsche Bundestag erneut

mit den gleichen Problemen herumschlagen und diesen Appell mit einigen Modifikationen für

die heutige Zeit erneuern. Nur, jetzt sind die Familien mit weitgehend in Deutschland

geborenen Kindern noch viel mehr in Deutschland als in ihrem Heimatland verwurzelt, so

dass die ergriffenen Maßnahmen der Innenministerkonferenz umso unverständlicher und mit

umso größerer Empörung aufgenommen werden. Aus diesem Grunde beginnt sich auch die

juristische Betrachtungsweise zu ändern, weil die Verletzungen der Menschenrechte der

vielen Roma-Familien auf deutschem Boden unübersehbar sind. Die deutsche Politik hat auch

hier wieder zu lange gebraucht, um der Wahrheit und den wirklichen Fakten ins Auge zu

sehen, um die rechtstaatlichen Mittel rechtzeitig zur Problemlösung anzupassen.

Hinzu kam, dass durch die Funktionsunfähigkeit internationaler Gremien, wie z. B. der UN

oder dem Sicherheitsrat, auch bei schlimmsten kriegsähnlichen Ereignissen, bei

Gruppenverfolgungen, Auslöschung von Minderheitenrechten, bei Völkermord, bzw.
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individuellen Menschenrechtsverletzungen, keine wirksamen internationalen

Gegenmaßnahmen erfolgten. Dieses Manko, was auch mit dem vagen Begriff „Humanitäre

Intervention“ bezeichnet wurde, ist bis heute noch nicht ausgereift,, und bedarf weiterer

Kriterien, auf die man sich in den internationalen Gremien einigen muss. Dies ist eine

Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts. So lange das nicht geschehen ist, können jeden Moment

erneut Ereignisse eintreten, welche zu geschichtlichen Katastrophen führen, die aufgrund von

Menschenrechtsverletzungen, Krieg und Völkermord wieder eine riesige Flüchtlingswelle

auslösen können. Das letzte Beispiel war der Kosovokrieg, wo aufgrund der Unterdrückung

der unterschiedlichen Ethnien durch das Milošević-Regime ein solches Ausmaß erreicht

wurde, dass sich achthunderttausend Menschen auf die Flucht begeben mussten. Erst

aufgrund der Handlungsunfähigkeit der internationalen Gremien hat man notgedrungen durch

das Eingreifen der Nato einen Wendepunkt erreicht. Das Milošević-Regime war auf der

Verliererstrasse, musste seine Unterdrückungspolitik gegenüber anderen Ethnien beenden,

und die meisten dieser achthunderttausend Flüchtlinge konnten Gott sei Dank ganz schnell

wieder zurückkehren. Aber auch hier ist noch immer ein Fehlglaube geblieben, dass die

Flüchtlinge, die nun schon vorher oder während dieser Zeit ins Ausland und vorwiegend nach

Deutschland gelangt waren, bei uns nur eine kurze Zeit als Flüchtlinge, Asylanten oder

Gastarbeiter verbringen würden. Die Abneigung, sich an die Wirklichkeit anzupassen, wurde

durch das völlig falsche Bild genährt, dass wir bereits ein „übervolles Boot“ sind, was durch

diese Einwanderer zum „Kentern“ gebracht wird und deswegen das „Boot“ wieder geleert

werden sollte. (Ausspruch von ehemaligem Bundesinnenminister Otto Schily). So sind

wiederum kurzschlüssige Regelungen getroffen worden, die weiterhin unseren Fiktionen

entsprachen und vom Boden der Wirklichkeit weit entfernt waren. Wer hat nun für diese

weitere Schieflage zu bezahlen? Das sind viele Kosovoflüchtlinge und heute insbesondere

tausende Roma-Familien. Auch hier hat es sich leider viel zu spät herumgesprochen, dass

diese Flüchtlinge nicht nur eine Gastrolle bei uns spielen, sondern vor allen Dingen integriert
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werden müssen, damit sie auf Dauer in unsere Gesellschaft assimiliert werden können.

Stattdessen hat man die Integration soweit erschwert wie nur möglich, um die Fiktion zu

erhalten, dass es sich um kurzweilige Gäste handelt. Ein kurzes Gespräch mit den Kindern

dieser Familien würde jeden Menschen davon überzeugen, dass es sich hier um eine absolute

Fehlmeinung handelt. Die Konsequenz daraus ist, dass die staatliche Autorität verbissen an

dieser Fehlmeinung festhält, mit gewaltsamen Maßnahmen den vorübergehenden Gästestatus

festhalten und den Rauswurf vor unserer Tür bewerkstelligen will – ein völlig absurder

Problemlösungsversuch. Etwas weitsichtigere Politiker kommen zu der viel richtigeren

Überlegung, wie man die versäumte Integrationspolitik, die man 10-20 Jahre zu spät beginnt,

durch besondere Maßnahmen nachholen kann. Die tragische Seite dieser Bemühungen ist,

dass diejenigen, die sich besonders um Integration, bzw. um die sprachliche Eingliederung in

die Bundesrepublik Deutschland bemüht haben, keinerlei Bonus bei uns dafür bekommen,

sondern aufgrund noch gültiger ausländerrechtlicher Reglementierungen, dafür sozusagen ins

Nichts geworfen werden. Daher sind die ganzen schönen Vorträge über die Integration, über

die Notwendigkeit der Beherrschung der deutschen Sprache, für diese Menschen

unglaubwürdig.

Dass wir eigentlich für jede kinderreiche Familie in unserem Land in der Zwischenzeit auch

vom deutschen Interesse her dankbar sein müssten, ist den Fachleuten und den verschiedenen

gesellschaftlichen Gruppen längst bekannt, hat aber bei den politischen Entscheidungsträgern

bis heute keinerlei Wirkung gezeigt. Ab dem Jahr 2015 sind wir kaum mehr in der Lage, die

verschiedenen Umlageverfahren in unserem Sozialwesen durch die schwindende

Erwerbsbevölkerung zu finanzieren. Jedes zusätzliche Kind, was nicht jetzt erst geboren wird,

sondern bereits in absehbarer Zeit in das Erwerbsalter kommt, wäre hier eine doppelte Hilfe.

Aber auch hier werden die Signale in ihrer ganzen Dramatik, wie sie ab ca. 2015 in

Erscheinung treten werden, nicht gesehen. Die Krise muss wohl erst voll da sein, bis wir

begreifen, was hier auf dem Spiel steht und wie wir für jede Familie, die in unserem Land
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Kinder aufzieht, dankbar sein müssen. Wir haben bereits heute in jedem Jahr eine

schrumpfende Gesellschaft, wobei die Wirtschaft in kurzer Zeit, wie bereits jetzt sichtbar,

kaum mehr ihre Ausbildungsplätze besetzen kann, da die entsprechenden Kinderzahlen

fehlen. Wann wird wohl die deutsche Innen- und Ausländerpolitik begreifen, welche

Maßnahmen hier schnellstens erforderlich wären? Sie müssten kinderreichen Familien eher

Prämien bezahlen, damit sie in unserem Land bleiben. Abgesehen von diesen

interessengebundenen Überlegungen, müssen wir außerordentlich beunruhigt sein, dass,

aufgrund unserer Schieflage, auch unsere Standards, was die Menschenrechte der Charta der

Vereinten Nationen sowie der europäischen Charta betrifft, in Gefahr sind. Es ist nicht von

ungefähr, dass Gruppenrechte, aber auch das Menschenrecht der einzelnen Person in Europa,

mehr und mehr durch den europäischen Menschenrechtsgerichtshof verteidigt werden

müssen. Auf unserem Kontinent werden heute teilweise einzelne Personen so behandelt, als

ob sie Kriminelle wären, obwohl ihnen keinerlei Straftaten nachgewiesen worden sind. Das

Menschenrecht ist ein universales Recht, aber personenbezogen und nicht staatsbezogen.

Deswegen müssen alle Menschen auf deutschem Boden, auch wenn sie keine deutschen

Staatsbürger sind, über die gleichen Rechte verfügen. Es scheint, dass es noch lange Zeit

dauern wird bis unsere staatlichen Behörden dies zur Kenntnis nehmen und entsprechend

handeln.

Wenn man sich dessen bewusst wäre, würde man weder die Behandlung von ganzen Familien

im Ausländerrecht nach Grundsätzen mit Sippenhaft dulden, noch würde man das

eigenständige Recht der Kinder auf die eigene Entwicklung und Lebensperspektive einfach

negieren. Das Leben, auch das eines jugendlichen Menschen, hat einen eigenständigen

Grundwert und ist nicht ableitbar von irgendeinem Elternteil. Wie sehr die Freiheit des

Einzelnen und das Entwicklungsrecht des Kindes außerhalb der behördlichen

Reglementierungen stehen, kann man in dutzenden Fällen von Behördenentscheidungen
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gegenüber Ausländern studieren. Da jeder in der Lage ist, objektive Analysen über die Lage

im Kosovo zu studieren, lassen Sie mich zum Schluss ein Familienbeispiel erläutern, welches

mir gerade jetzt unter vielen anderen begegnet ist.

Exemplarisch für die menschenrechtsverletzende Behandlung von Roma-Familien, möchte

ich hier den Fall der Familie Krasnici nennen. Herr Krasnici reiste 1992 als 17-jähriger mit

seiner Mutter und seinem Bruder nach Deutschland ein. Er lernte 1993 seine jetzige Frau

kennen. Die Ehe wurde nach muslimischem Recht 1999, und 2002 vor dem Waiblinger

Standesamt geschlossen. Auch wenn Ihnen diese Fälle oder ähnliche Schicksale bekannt sind,

möchte ich Sie hier dennoch mit diesem Beispiel daran erinnern, dass unmenschliche

Schicksale durch fehlerhafte Politik produziert werden. Diese Familie wurde bereits 2003,

nach der Geburt des zweiten Kindes, durch die Abschiebung des Familienvaters nach Belgrad

auseinandergerissen. Alle seine Kinder wurden in Deutschland geboren, 2000, 2003 und

2005. In Belgrad erhielt er keine Unterstützung und ging deshalb in den Kosovo. Das

zerstörte Haus seines Vaters konnte er nicht mehr bewohnen und verbrachte ein paar Wochen

bei Verwandten. Er machte einen erneuten Versuch, zu seiner Familie über die serbische

Grenze nach Ungarn zu gelangen. Er wurde festgenommen und verbrachte einige Wochen im

Gefängnis. Seine Odyssee hatte jedoch erst begonnen. Auch der Versuch durch einen

Asylantrag in Frankreich mit seiner Familie zusammen zu leben, die sich zeitweise auch dort

befand, scheiterte. Er wurde auch von dort in den Kosovo abgeschoben. Einen Antrag auf

Familienzusammenführung in der deutschen Botschaft in Belgrad wurde abgelehnt. Er reiste

erneut mit einem gültigen montenegrischen Pass im Dezember 2009 in die Bundesrepublik

ein. Seine Bemühungen mit seiner Familie in Deutschland zusammenzuleben, wurden durch

eine beschränkte Duldung und ein Arbeitsverbot erneut erschwert. Des Weiteren ist die

Mutter mit den drei Kindern in Deutschland von der Abschiebung ebenfalls bedroht, da die
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Behörden davon ausgehen, dass eine Abschiebung in ein „anderes“ Land, zumutbar wäre.

(Siehe Anlage IV Arbeitskreis Asyl Backnang.)

Auf meine Intervention beim Landesinnenminister, diesen schlimmen Härtefall einer

konstruktiven Lösung zuzuführen, habe ich jetzt am 21. Juni ein ablehnendes Schreiben

bekommen. Hier wurde mir in lapidaren Sätzen folgendes mitgeteilt: „ Die Geschäftsstelle der

Härtefallkommission hat mir mitgeteilt, dass der Kommissionsvorsitzende bereits in der

Sitzung am 9. Juni 2010 eine Nichtbefassungsentscheidung getroffen hat. Herrn Krasnici ist

erst vor wenigen Monaten ins Bundesgebiet zu seiner hier lebenden Ehefrau und den

gemeinsamen Kindern eingereist. Für einen Familiennachzug besteht schon deswegen keine

rechtliche Grundlage, weil die Ehefrau und die Kinder kein Daueraufenthaltsrecht mehr haben

und bereits aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet sind. Es steht somit die Rückkehr

ins Heimatland an. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission davon abgesehen, sich mit

der Eingabe des Ehemanns zu befassen. Dem Bevollmächtigten von Herrn Krasnici wurde

seitens der Geschäftsstelle der Härtefallkommission inzwischen geraten, sich mit der

Ausländerbehörde in Verbindung zu setzen, um dort die weiteren Schritte zu besprechen. “

(Siehe Anlage V Fall Kranici)

Nicht nur, dass man Herrn Kranici, obwohl er der Vater ist, von seiner Familie fernhält,

sondern jetzt geht man schon davon aus, dass die Mutter mit drei Kindern, die hier in

Deutschland geboren sind und aufwachsen, abgeschoben werden sollen. Da es offensichtlich

ein Gerichtsurteil der Behörde verbietet, weicht man jetzt auf ein sogenanntes Drittland aus

und beabsichtigt, sie alle nach Montenegro zwangsweise auszuweisen, und nennt diese

„gemeinsame Rückkehr, eine Rückkehr ins Heimatland“. Dass weder die Mutter noch die

Kinder dort Verwandte oder Freunde haben, sie die Sprachen nicht sprechen, sozusagen in

einem völlig fremden Land weiterleben sollen, nennt man hier „zumutbar“. Ich glaube, ich

weiß nicht, ob sich irgend jemand vorstellen kann, wie sein Leben aussehen wird, wenn er
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total sprachlos, ohne jegliche Bindung an das Land und die Menschen sein Leben mit den

Kindern gestalten soll.

Er ist einer von vielen Fällen, mit denen ich heutzutage täglich konfrontiert werde. Da ich

selbst einmal ähnliche Verhältnisse in meiner Jugend erlebt habe, kann ich nur sagen, dass ich

nach der Befreiung und entsprechenden Möglichkeiten, die wir durch den Sieg der Alliierten

als Deutsche bekommen haben, niemals gedacht hätte, dass wir die Lehren aus der Geschichte

heute, 65 Jahre später, nicht beachten und dadurch ein ungeheures Leid für bestimmte

Menschen produzieren. Wir müssen lernen, dass es nicht ausreicht, für die Vergangenheit

Gedenkstunden zu halten und Denkmäler zu errichten und in der Gegenwart die Augen vor

dem von uns selbst angerichteten Leid zu verschließen. (Siehe Rede von Ministerpräsident

Carstensen vom 21. Dez. 2005, Anlage IV) Ich wünsche mir, dass die verantwortlichen

Politiker sich der Dringlichkeit und der Dramatik der heutigen Situation endlich bewusst

werden.

Ich danke Ihnen.

Berlin, den 28. Juni 2010































































Völkermord an Sinti und Roma darf nie vergessen werden
AUSZÜGE AUS DER REDE VON BUNDESRATSPRÄSIDENT PETER HARRY
CARSTENSEN

Die Wahrheit ist schmerzlich, aber nur mit ihr können wir unser Glück aufbauen!" Dieser Satz wurde von einer
starken Frau geschrieben: Von der Schriftstellerin und Mahnerin Philomena Franz: Sie schreibt gegen das
Vergessen. Als Sintezza wurde sie von den Nationalsozialisten nach Auschwitz verschleppt, ihr wurde die
Nummer Z 10550 auf den Unterarm tätowiert. Ihre Eltern und fünf Geschwister sind in den Lagern erschlagen,
vergast, verbrannt worden. Philomena Franz überlebte die Qualen. Sie hat unter Tränen die
Leidensgeschichte ihrer Familie zu Papier gebracht.

Damit gibt sie - so denke ich - den vielen, vielen Verstummten eine Stimme. Und sie verpflichtet uns, unsere
deutsche Geschichte anzunehmen: Deshalb ist es eine wichtige Tradition, dass der Bundesrat seit 1994
alljährlich in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten ein Zeichen der Erinnerung setzt: Eine große Gruppe unter
den Opfern des Völkermords während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ist die der Sinti und Roma -
verkannt, verachtet und verfolgt. Ihr Schicksal liest sich für sie nach 1933 - wie für Juden, für Menschen mit
Behinderungen, für Homosexuelle - wie eine Chronologie des Grauens.

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden sie gezwungen, ihre Wohnsitze nicht mehr zu verlassen. Die
große Mehrheit der deutschen und österreichischen Sinti und Roma wurde in Lagern interniert. Im Frühjahr
1940 begann die systematische Deportation aus dem Deutschen Reich in das besetzte polnische
Generalgouvernement, wo die Verschleppten in Lager, Ghettos und in Dörfer gebracht und zur Zwangsarbeit
eingesetzt wurden. Jeder Fluchtversuch oder die Rückkehr in das Reichsgebiet wurden hart bestraft.

Am 16. Dezember 1942 - fast auf den Tag genau vor 63 Jahren - unterzeichnete Heinrich Himmler als so
genannter "Reichsführer SS" und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes ein Dokument der Barbarei und der
Unmenschlichkeit, den so genannten "Auschwitz-Erlass". Dieser Befehl leitete die letzte Station einer
mörderischen Kette von Diskriminierung und Verfolgungsmaßnahmen gegen Sinti und Roma ein. Unter
Geheimhaltung wurden die Betroffenen familienweise verhaftet, ihr Eigentum mussten sie zurücklassen -
Geld, Wertgegenstände, Ausweispapier wurden ihnen geraubt.

Über Gefängnisse und Zwischenlager kamen diese Menschen nach Auschwitz-Birkenau, in ein speziell
abgegrenztes Areal dieses Vernichtungslagers. Dort mussten sie unter entsetzlichsten Umständen leben. Im
Jahr 1943 wurden über 20.000 Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo die meisten der
23.000 Insassen an Hunger, Krankheiten und Misshandlungen und medizinischen Experimenten starben.

In einer Nacht Anfang August 1943 wurde dieser Teil des Lagers Auschwitz liquidiert. Ein Augenzeuge
berichtete 1964 im Frankfurter Auschwitzprozess darüber. Dort heißt es: "Fürchterliche Szenen spielten sich
ab: Frauen und Kinder lagen vor Mengele und Boger auf den Knien und riefen ,Erbarmen, erbarmen Sie sich!'
Es hat alles nichts genützt. Sie wurden brutal zusammengeschlagen und getreten und auf die Lastwagen
gestoßen. Es war eine fürchterliche, grausame Nacht. Die Geschlagenen blieben reglos liegen und wurden
auf die Lastwagen geschmissen." Soweit der Augenzeuge.

Schätzungen sprechen von bis zu 500.000 Sinti und Roma aus ganz Europa, die dem Rassenwahn der
Nationalsozialisten und dem an ihnen systematisch geplanten Völkermord zum Opfer fielen. Sie wurden
ermordet ohne die geringste Schuld. Sie waren Opfer uralter Vorurteile. Sie waren Opfer von kaltem Hass und
tödlicher Feindschaft.

Zur Erinnerung an die Vernichtung von Roma und Sinti in Europa durch die Nationalsozialisten stehen die
Namen der Konzentrationslager und Vernichtungsstätten Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Chelmno und
Litzmannstadt/Lodz in Polen, Stutthof bei Danzig, Groß-Rosen in Schlesien, Ravensbrück, Sachsenhausen
und Buchenwald, Theresienstadt in Böhmen, Mauthausen und Lackenbach in Österreich, Dachau, Bergen-
Belsen und Neuengamme; stehen etwa die Namen Natzweiler-Struthof und Montreuil in Frankreich, Jasenovac
und Zemun-Belgrad im ehemaligen Jugoslawien und das Massaker von Babi Jar bei Kiew in der Ukraine.

Der grausame Völkermord an den Sinti und Roma darf und soll nie vergessen werden. Besonders jüngere
Menschen müssen die Chance haben, die Geschichte und die Kultur der Sinti und Roma kennen zu lernen,
damit sie verstehen: Sinti und Roma sind keine Fremden. Sie gehören zu Deutschland und sie gehören zu
Europa.

Für mich gibt es Zeichen der Zuversicht: In Schleswig-Holstein versammelt sich seit einigen Jahren am 16.
Mai eine kleine Gruppe von Menschen. Sie sprechen miteinander, hören Musik, legen Blumen nieder. Sie
erinnern damit an den Tag des Jahres 1940, an dem der größte Teil der bei uns in Schleswig-Holstein
lebenden Sinti und Roma deportiert wurde. Diese Deportation war der Beginn eines Martyriums für die
Menschen: KZ-Haft, Hunger, Krankheit, medizinische Experimente und Zwangsarbeit. In vielen Fällen endete
es erst mit dem Tod oder es war der Auftakt zur fabrikmäßigen Vernichtung in der Gaskammer.
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Nicht alle Zahlen sind bekannt, aber sicher ist, dass es 105 der 141 in Kiel festgestellten Sinti und Roma
waren, die an diesem Tag verschleppt wurden, 64 aus Lübeck, 50 aus Neumünster, 50 aus Flensburg, zehn
aus Oldenburg und vier aus Rendsburg. An einem bescheidenen und doch eindringlichen Gedenkstein mitten
in der Landeshauptstadt Kiel verneigen sich die Menschen am 16. Mai vor den schleswig-holsteinischen
Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Sinti und Roma.

Der Völkermord an den Sinti und Roma darf und soll nicht vergessen werden. Und deshalb ist auch das
zentrale Mahnmal in Berlin so wichtig, das hier in unserer Bundeshauptstadt errichtet werden soll. Es ist
schade, dass die Frage der Inschrift bisher nicht geklärt werden konnte. Es ist wichtig, dass dieses Mahnmal
errichtet wird, um so an das Leid der vielen Menschen zu erinnern, die erbarmungslos vernichtet wurden, weil
sie dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen. Ich weiß, dass die Realisierung noch
schwierige Fragen aufwirft. Und ich kann nur ahnen, welche Schmerzen manch einer empfindet, wenn er
Antworten geben soll auf Fragen, die mit dem Mahnmal und seiner Inschrift verbunden sind. Ich wünsche mir
aber, dass es bald gelingen möge, das würdige Werk zu vollenden. Und deshalb wünsche ich denjenigen, die
sich noch Sorgen machen, die Kraft und den Mut zu einer Geste der Versöhnung. Jeder Tag, den das
Mahnmal früher fertig wird, ist auch für die Überlebenden ein guter Tag.

Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen und doch reicht es nicht, nur zurückzublicken. Wie viele
Menschen wissen heute, dass Sinti und Roma seit mehr als tausend Jahren in Europa leben? In Schleswig-
Holstein sind sie eine traditionell beheimatete Minderheit: Ihre erste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahre
1417 überliefert. Wer weiß, welche Berufe sie ausgeübt haben? Wer kennt ihre kulturellen Traditionen? Wer
würdigt ihren Beitrag zu unserer Kultur? Wer kennt den Klang ihrer Sprache? Ich bin dem in Lübeck
arbeitenden Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Günter Grass sehr dankbar dafür, dass er eine
"Stiftung zugunsten des Romavolkes" gegründet hat. Zweck der Stiftung ist es laut Satzung, "das Verständnis
für die Eigenarten des Romavolkes zu fördern und über seine kulturelle und soziale Lage in Geschichte und
Gegenwart aufzuklären". Ich meine: Diese Aufgabenstellung ist verdienstvoll. Und sie ist auch nötig:

DDie Stärke unserer demokratischen Gesellschaft - einer Gesellschaft, in der die Mehrheit entscheidet - zeigt
sich ja gerade darin, wie sie mit den Minderheiten umgeht, die in der Gesellschaft leben! Die Sinti und Roma
deutscher Staatsangehörigkeit sind deutsche Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Gebräuchen, Sitten und
kulturellen Traditionen, die niemanden bedrohen und gegen deren Tolerierung es kein Argument gibt.
Philomena Franz hat gesagt: "Die Wahrheit ist schmerzlich, aber nur mit ihr können wir unser Glück aufbauen!"
In diesem Sinne wollen wir uns unserer Geschichte stellen und in einer Schweigeminute den Menschen
gedenken, die dem nationalsozialistischen Völkermord an den deutschen und europäischen Sinti und Roma
zum Opfer gefallen sind.
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